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Strategische Gesamtausrichtung
Einzelne Schritte und schnelle Schüsse bewirken keine 
nachhaltige Sanierung, vielmehr kommt es darauf an, die 
Analyse der Leistungswirtschaft in eine strategische Ge-
samtausrichtung zu überführen, die die Frage beantwortet, 
wohin das Unternehmen mittel- und langfristig in seinem 
Marktsegment und mit welchem Produktkern gesteuert 
werden soll. Ohne eine solche Zielvorgabe für die künftige 
Wettbewerbsentwicklung scheitern die meisten Sanierungen 
schon nach kurzer Zeit.

Leistungswirtschaftliche Sanierung
Im Gegensatz zu eher langfristigen Zielsetzungen liegt der 
Fokus des leistungswirtschaftlichen Sanierungsprozesses auf 
kurz- und mittelfristigen Maßnahmen, die zur Verbesserung 
von Liquidität und Ergebnis geeignet sind und durch not-
wendige operative Schritte eine rasche wirtschaftliche Wir-
kung entfalten.

Operative und strukturelle Maßnahmen
Klassisch lassen sich dafür drei Bereiche unterscheiden: Li-
quiditätsverbesserungen, Kostensenkungen und Erlössteige-
rungen. Allerdings sind die dabei entwickelten Vorschläge 
immer wieder auf ihre anderweitigen Aus- und Wechselwir-
kungen und entlang der künftigen Gesamtausrichtung sorg-
fältig zu analysieren.

Bereinigung Produktportfolio
Zentrales Element einer langfristig erfolgreichen Sanierung 
beziehungsweise Restrukturierung ist bei einer Neuausrich-
tung die Konzentration auf die Elemente der Wertschöp-
fungskette, die sich in der Gewinnzone bewegen oder das 
Potenzial dazu haben. Die Bereinigung des Produktport-
folios ist daher auf der Basis einer sauberen Analyse in den 
meisten Fällen das zentrale  Instrument für Erlössteigerung, 
nicht die „schnelle“ Entlassung von Mitarbeitern, die mit ih-
ren Potenzialen vielfach zu den stärksten Zukunftsbringern 
zählen.

Wertschöpfungskette
Als Wertschöpfungskette bezeichnet man  die operativen 
Strukturen eines Unternehmens, die sich in einzelne Ele-
mente aufteilen und deren Analyse Schwachstellen und De-
fizite erkennbar macht. Die Identifizierung der Bereiche, in 
denen das Unternehmen Geld verdient und Geld verliert, ist 
daher auch das Leitmoment der notwendigen internen Un-
ternehmensanalyse. Die Elemente der Wertschöpfungskette 
reichen von Forschung und Entwicklung, Logistik und Pro-
duktion, Vertrieb, Einkauf, Personal und Führung, Finanzen 
und Controlling bis hin zur EDV.

Spätestens mit dem Inkrafttreten des ESUG hat der Begriff der Leistungswirtschaft auch 
Eingang in die Praxis einer Sanierung unter Insolvenzschutz gehalten. Es hat sich die 
Erkenntnis durchgesetzt, dass der leistungswirtschaftliche Bereich den Kernbereich einer 
Sanierung beziehungsweise Restrukturierung bildet. Gleichwohl besteht dazu in man-
cherlei Hinsicht noch Erklärungsbedarf, dem wir nachfolgend  begrifflich abhelfen wollen.

ABC der Sanierung
 L wie Leistungswirtschaft

Retten und Schaden abwenden 
Gastkommentar zur Rolle von Steuerberatern

Text: Dirk Eichelbaum

Das Leben verändert sich; gerade auch in der Insolvenz-
branche. Die Steuerberater im Lande sollten diese 

Veränderung intensiv begleiten. Die Einführung des ESUG 
zum 01.03.2012 führte zu einem tiefgreifenden Wandel, hin 
zu einem durch die aktiven Gläubiger bestimmten Verfahren 
und der Stärkung der Eigenver-
waltung. Die meisten Unterneh-
men haben während der Zeit 
ihrer werbenden Tätigkeit einen 
Steuerberater. In dieser Situa-
tion hat der Steuerberater als 
erster, manchmal auch als ein-
ziger Externer, einen Überblick 
darüber, was sich an negativen 
betriebswirtschaftlichen Ten-
denzen im Unternehmen erge-
ben und summiert hat. Mehren 
sich Krisentendenzen, sollte der 
Steuerberater seinem Mandan-
ten einen Überblick über die 
Möglichkeiten einer Sanierung des Unternehmens im Rah-
men eines Insolvenzverfahrens verschaffen können.

Neben außergerichtlichen Sanierungsberatungen wird es 
notwendig sein, auch die klassischen Sanierungsmaßnah-
men der Insolvenzordnung zu erklären. Richtig angewandt, 
kann der Steuerberater seinen Mandanten nicht nur bestens 
beraten, sondern auch noch selbst profitieren. Unternehmen 
mit einer Fortführungsvision werden immer ein Verfahren in 
Eigenverwaltung bevorzugen.
Der Schlüssel zu jeder erfolgreichen Vorbereitung und Ein-
leitung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung setzt 
eine rechtzeitige Befassung mit den rechtlichen Notwendig-
keiten und betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen sowie 
eine größtmögliche Transparenz voraus. Vor allem wird der 
Steuerberater dem Mandanten das Schutzschirmverfahren, 
die Eigenverwaltung und die Regelverwaltung erklären 
müssen. Sieht er sich hierzu nicht in der Lage oder fehlt in 
gesunder Selbsteinschätzung die entsprechende Expertise 
dazu, ist es dringend geraten, einen entsprechend erfahrenen 
Berater heranzuziehen. Dies bedeutet noch nicht, dass damit 
der Steuerberater nicht weiter im Rahmen der Vorbereitung 
oder Durchführung des Verfahrens gebraucht würde.
Erste Voraussetzung ist aber ein Mandant, der das Vertrau-
en seiner Gläubiger noch nicht gänzlich verloren hat. Hier 
ist Eile geboten. Wenn sich erst Insolvenzanzeichen nach 

außen hin durch gescheiterte Abzahlungsvereinbarungen, 
Vollstreckungsmaßnahmen und fehlgeschlagene Zusagen 
manifestiert haben, wird es schwer werden, die Gläubiger 
von einer Notwendigkeit der Unterstützung der Insolvenz 
in Eigenverwaltung zu überzeugen. Der Steuerberater selbst 

kann bei der Mitinitiierung einer 
erfolgreichen Eigenverwaltung 
im doppelten Sinne profitieren. 
Denn bei Regelinsolvenzen, bei 
denen die Verwaltungs- und Ver-
fügungsbefugnis auf den Insol-
venzverwalter übergegangen ist, 
ist in aller Regel das Mandat des 
Steuerberaters verloren. 
Die meisten Insolvenzverwalter 
haben entweder selbst eine Steu-
erberatungspraxis oder arbeiten 
fest mit einem Steuerberatungs-
büro zusammen. Dem kann und 
wird der Steuerberater im eigen-

verwalteten Verfahren entgegenzusteuern wissen. Es sei 
denn, Steuerberater und Mandant haben sich nicht zuletzt 
über die eingetretene Krisensituation heillos zerstritten. Von 
daher scheiden von vornherein alle Sanierungs- beziehungs-
weise Insolvenzfälle aus, in denen ein krimineller Hinter-
grund oder eine schlicht überforderte Geschäftsleitung maß-
geblich für den Niedergang sind. Beim sanierungswilligen 
und -fähigen Schuldner ist reichlich Arbeit für den Steu-
erberater vorhanden, die dann auch vergütet werden kann.
So müssen Liquiditätspläne erstellt und in Businesspläne 
überführt werden, die abschließend Anlagen zum Insolvenz- 
plan werden sollen. Zudem sind Steuerberater gerne gese-
hene Mitglieder in Gläubigerausschüssen, wo sie ein typi-
scher Kleingläubigervertreter sind nach Paragraf 67 Absatz 
2 Satz 1 der Insolvenzordnung. Dort bieten sie sich wegen 
ihrer besonderen Fachkenntnis für die – zusätzlich vergütete 
– Kassenprüfung an. So haben dann alle etwas davon. Der
Mandant ist gerettet und die eigene Kasse hat auch keinen
Schaden genommen. ~

„Reichlich Arbeit für den Steuerberater“ sei beim sanierungswilligen und 
-fähigen Schuldner vorhanden, konstatiert der Gastkommentator.

Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Insolvenzrecht. Er verantwortet die Bü-
ros von Derra, Meyer & Partner Rechtsan-
wälte in Stuttgart und Reutlingen.


